
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers  
Das Landeskirchenamt  

Rundverfügung K11/2003  

Arbeitsbelastung der Personalverwaltung in den Kirchenkreisämtern und kirchlichen 
Verwaltungsstellen  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

im Bereich der Personalverwaltung unserer Landeskirche sind im Laufe d. J. verschiedene 
Rechtsänderungen – teilweise auch rückwirkend – wirksam geworden. Ausgelöst wurden diese 
Änderungen durch die Fortentwicklung des europäischen Rechts, das in deutsches Recht umgesetzt 
worden ist und dem auch die tarifvertragliche Entwicklung folgen musste. Eine Reihe dieser Änderungen 
sind in der 48. Änderung der Dienstvertragsordnung (KABl. 2003, S. 32 ) enthalten.  

Auch wenn die kirchliche Verwaltung immer wieder vor der Notwendigkeit steht, sich mit veränderten 
Rechtsvorschriften auseinanderzusetzen, so sind doch die praktischen Auswirkungen der o. g. 
Änderungen so umfangreich, dass sie eine über das Normalmaß hinausgehende Belastung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Personalverwaltungen der Kirchenkreisämter und kirchlichen 
Verwaltungsstellen herbeigeführt hat. Die Arbeiten, die zur Umsetzung dieser Rechtsänderungen 
erforderlich sind, können teilweise nur durch Mehrstunden oder Überstunden erledigt werden. Dies kann 
dazu führen, dass andere Verwaltungsleistungen in nächster Zeit nicht in der gewohnten Schnelligkeit 
und Art und Weise erbracht werden können. Wir möchten daher in diesem besonderen Fall die Vertreter 
der betroffenen kirchlichen Körperschaften um Verständnis bitten.  

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Dr. v. Vietinghoff  
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